
Gesetzblatt *

für das

Köni greisch Baiern.

AlV. Stück. München, Sonnabends den 11. July 1818.

Inhal#t.

Edict über die Familien, Fideicommisse. (Siedente Beylage zu der Verfassungs-Urkunde des König-

reichs Baiern. Titel V.)

Edict C. 3.

über Unter dieses Grund-Vermögen sind zu

die Familien-Fideicommisse.

I. Titel.

Von Familien-Fideicommissen überhaupt.

 l*“.

Fauten Fideicommisse, Kraft welcher ein
Vermägen für alle, oder doch für mehrere

Geschlechtsfolger als unveräußerliches Gur

der Familie bestimmt wird, können künftig

nur zum Vortheil adelicher Personen und

Familien errichtet werden.

*

Zur Errichtung eines Familien-Fidei-

commisses wird ein Grundvermögen erfor-

dert, von welchem an Greund= und Domi-

nical-Steuer in simplo wenigstens fünf und

zwanzig Gulden zu entrichten sind.

rechnen:

1) Alles im Königreiche gelegene Land-

Eigenthum sammt den mit demselben

in natürlicher Verbindung stehenden

landwirthschaftlichen Industrial-Anstal=
ten, insbesondere den Brauereyen;

2) Die Früchte des Obereigenthums, als

Gilten, Stisten, Grundzinsen, Lau-

demien, Scharwerke;

3) Jurisdictions" Erträgniße und ftucht-

bringende Real= Rechte auf fremdem Ei-

genthum, insonderheir Zehenten, un

ablösliche Geld= Renten, das Jagd=

und Fischrecht in seemden Waldungen

oder Sffentlichen Flüßen und Seen,

wenn sich diese Rechte mit einem zum

Fideicommiß bestimmten Gute im Zu-

sammenhange befinden.

(190)
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Ein Grundvermögen, welches als behen-

Erbzins= oder erbrechtsbares Gut im Lehen-

oder Grundbarkeits-Verbande stehet, kaun

nur mit Einwilligung des Lehen= oder Grund:

herrn zum Fideicommisse verwender werden,

jedoch muß bey dem Lehen dieselbe Erbfol-

ge:Ordnung, wie bey dem zu errichtenden

Fidelcommisse statt finden.

. 5.

Das Grundvermögen, welches dem O.

2. gemäß zur Errichtung eines Fideicommis-

ses erfordert wird, muß frey von Schulden

und Lasten seyn. Haften darauf unablös,

bare Lasten, oder soll das Fldeicommiß durch

besondere Disposieionen des Stifters, oder

mie Schulden belaster werden, so wird au-

ßer jenem Grundvermögen noch ein Fond

erfordert, aus dessen Rente jene Bürden

und Lasten bestritten werden können.

S. 6.

Ein auf Grundvermögen (S. 3.) con-

stituirtes Fideicommiß kann sowohl bey der

Errichtung, als in der Folge durch jede

Arc von beweglichem oder unbeweglichem

Vermögen vermehrt werden. Insbesondere

ist gestattet, Häuser und Gärten, Geld und

Capitalien, Kleinodien, Sammlungen von

Gemälden, Kunstsachen, Büchern u. dal.

und die Hauseinrichtung zu diesem Fidei-

commiß-Ueberschuße mie gleicher sideicom"

missarischen Eigenschaft zu bestimmen.
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S. 7.

Das Vermögen, welches zu diesem

Ueberschuße verwendet mird, muß, wenn

es mit Schulden belastet ist, aus dessen

Früchten in 20 Jahren schuldenfrey gemacht

werden. (O. 00.)

. .

Außer den auf besondern Dispositionen

(§. 6.) beruhenden Zugehbrungen eines Fi-

deicommisses sind Kraft des Gesetzes als

Zugeh rungen desselben anzusehen:

1) bey Occonomien das Vieh, und die

sogenannte Fahrniß;

2) bey Brauereyen das Braugeschirr je-

der Gattung;

3) bey andern Industrial:Anstalten die

hierzu gehörigen Maschinen und Werk-

zeuge aller Art.

Diese sollen, wie die mit dem Fidei-

commisse bey dessen Errichtung verbundenen

Mobillien (KF. 6.) gehörig verzeichnet, abge-

schätt, und dem Fideicommiß= Nachfolger

in dem Umfange, welchen jenes.Verieichniß
ausspricht, in vollkommen brauchbarem Stan-

de hinterlassen, oder in eben derselben Qua-

litct ersetzt werden.

G. 9.

Besteht das Familien-Fideicommiß in

einem Guts-Complexe, so sind ferner Per-

tinenzstucke desselben mit gleicher Eigen-

schaft:

1) bey Oeconomien der nothige Saamen
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und das bis zur nächsten Erndte hin-

reichende Speise: Getreide; dann

2) bey Brauereyen ein, nach dem zur Zeit

der Fedeicommiß-Folge sich bezeigenden

Betrieb des Braugeschäfres, nothwen-

diger halbjähriger Vorrath.

G. 10.

Kann ein Fideicommiß auf das dazu

bestimmte Vermögen nicht sogleich gegrün-
det werden, so ist die Disposition gültig,

wenn dasselbe aus dem Vermögen entweder

für sich selbst, oder mittelst der inzwischen

anfallenden und als Capital anzulegenden

Früchte und Zinsen längstens in 20 Jahren

hergestellt werden kann.

Bis zur Erfüllung dieser Bedingung

soll ein solches Vermögen gleich dem Ver-

mögen der Minderjährigen unter Aussicht

des zuständigen Gerichtes verwaltet, das

baare Geld gegen hypothecarische Sicher-

heic verzinslich angelegt, und von dem Ap-

pellations= Gerichte, bey welchem diese Dis-

position in die Fideicommiß= Matrikel ein-

zutragen ist, dafür gesorgt werden, daß in:

nerhalb der vorbemerkten 20 Jahre das Fi#

deicommiß durch Ankauf eines dazu geeig-

neten Vermögens, oder durch dessen Frey-

machung von Lasten und Schulden, vollkom:

men gegründet werde.

G. 11.

In einer Familie können neben dem Fi-

deicommisse für die erstgebohrne Linie noch

232

mehrere Fidelcommisse für die nachgebohr=
nen Linien errichtet werden.

S. 12.

Mit einem Fidelcommisse können beson-

dere Disepossetlonen zum Vorthell einzelner

Mieglieder des Geschlechts, z. B. für den

eschlechts-Aeltesten, für die nachgebohr-

nen Söhne, für Ausstattung der Tächter,

für den Unterhalt der Wirtwen und derglel-

chen, verbunden werden. Diese Anordnun-

gen sind als Lasten des Fidelcommisses zu

betrachten, für welche nach S. 5. ein be-

sonderer Fond ausgeworfen werden muß.

g. 13.

Die Rechte und Verbindlichkeiten des

Fideicommiß- Besitzers und der Mitglieder

der Familie in Ansehung des Fideicommis-

ses sind hauptsachlich nach dem erklarten

Willen des Stifters, so weit dessen An-

ordnungen dem gegenwartigen Edicte nicht

zuwider laufen, zu beurtheilen.

Eine Abanderung dieser Dispositionen

findet nur unter den Voraussethzungen und

aus den Grunden statt, unter welchen die

Auflosung des Fideicommisses (§. 97.) ge-
stattet ist.

C. 14.

Alle Handlungen, welche sich auf die

Bestäeigung des Frdeicommisses beziehen,

oder sonst die Genehmigung des Gerichts

erfordern, so wie die Führung der Fidel-

commiß-Matcikel, sind dem Appellations=

(19“)
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Gerichte zugewiesen, in dessen Bezirke das

Fideicommiß" Vermäögen gelegen ist. Liegen
die Güter unter verschiedenen Appellations=

Gerichten, so ist dasjenige zuständig in

dessen Bezirke sich das Hauptobject des Fi-

deicommisses befindet.

InFideicommiß-= Sachen sollen die Ap-

pellations=Gerichte durch Vorrufung der

Betheiligten in Person oder durch Special=

Bevollmächtigte in commissionellen Zusam-

mentritten alle weitläusige Verhandlungen

abzuschneiden suchen.

Gegen die Eneschließungen der Appella-

tions= Gerichte in Fideicommiß-Sachen fin-

den Rechtsmittel wie in streitigen Reches

sachen statt.

K. 15.

Andere Rechtsstreitigkeiten, welche über

ein Familien Fideicommiß, oder über die

dazu gehörenden Güter entstehen, bleiben

den sonst zuständigen Gerichten überlassen.

V. 16.

Bey jedem Appellations-Gerichte wird

eine eigene Matrikel geführt, welche die in

dessen Bezirke befindlichen Familien-Fidei-

commisse, mit einer vollständigen Anzeige

des dazu gehörenden sowohl Grund= als

andern Vermögens, dessen Ab= und Zugän-

ge, die darauf haftenden Lasten und Schul-

den, die zur Tilgung der Schulden und

Ergänzung oder Vermehrung der Substanz

festgesetzten Fristen, dann alle an dem Fl-
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deicommisse mit Genehmigung des Gerichts

vorgegangenen Veränderungen enehält. Je-

der Betheiligte kann die Einsiche dieser Mar-

trikel verlangen.

Das Scaats-Ministerium der Justiz

hat für die Anlegung und Fortsetzung der-

selben besondere Obsorge zu tragen.

II. Titel.

Von Errichtung der Familien -Fideicommisse.

G. 17.
Familien-Fideicommisse können nur durch

eine ausdrückliche Erklärung entstehen.

S. 18.

Von Seite des Constituenten wird zu

dieser Erklärung bey einer Handlung unter

den Lebenden das frepe Disposstions-Recht

über sein Vermögen, und bey einer lettwil-

ligen Verfügung die Fähigkeit zu testiren

erfordert.

. 10.

Wer ein Familien-Fideicommiß gründer

oder vermehrt, darf den Pflichtheil derjeni-

gen, welche darauf nach den Gesetzen ein

Recht haben, nicht verletzen.

**i

Der Pflichttheil wird erst bey dem Tode

des Constituenten bestimme, wie sich in die-

sem Zeitpunkte dessen Kinderzahl und dessen

Vermögen, mit Einschluß des zum Fidei-

commisse gewidmeten Vermögens, verhält.
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&amp;§ 21.

Den zum Pflichteheil Berechtigken kann

dasjenige, was ihnen durch das Fideicom=

miß zugewiesen wied, in den Pflichttheil an-

gerechnet, und selbst der ganze Pflichteheil

des ersten Institulrten mie der Fideicommißt-

Eigenschaft belegt werden, wenn dieses so

geschiehe, daß er die Wahl haf, ob er das

Fldeicommiß mie Belastung des Pflichttheils,

oder den Pflichttheil allein ohne Belastung,

aber auch ohne die Fldeicommiß= Folge an-

nehmen will.

22.

Ein Familien-Fideicommiß wird erst

1) durch gerichtliche Bestätigung und

2) durch die Eintragung in die Fideicom=

miß: Matrikel wirksam.

. 253.

Die Bestätigung wird in einer bey dem

betreffenden Appellations-Gerichte von den

Bethelligten, oder im Fall eines durch letzten

Willen bestimmeen Fideicommisses von denje-

nigen, welchen dessen Bollzug obliege, zu

übergebenden Vorstellung nachgesucht.

§. 27.

Mit dieser Vorstellung ist

1) die Urkunde, welche die fideicommissari-

sche Disposition enthält, entweder in

Urschrift, oder in einer gerichtlich ber

glaubigten Abschrift, und eine umständ-

liche Anzeige aller Bestandtheile des

Fideicemmisseo vorzulegen, daben
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2) gerichtlich zu beurkunden, daß der Fidel-

commiß-Stifter bisher der unbestrittene

Eigenthümer des zum Fideicommisse be-

stimmten Grundvermögens war; ferner

) nachzuweisen, daß das zum Fideicom=

misse bestimmte Vermäögen schon dermal

oder wenigstens in der Zukunft zur Grün-

dung eines Familien Fidelcommisses

(8#. 2 bie 7.) geeignet sey, worüber

in Ansehung des Grundvermögens be-

glaubigte Auszüge aus den Steuer-Re-

gistern beyzulegen sind;

4) bev den durch letzwillige Verfügung er-

richteten Fideicommissen ist zu beweisen,

daß diese Verfügung von den Bethei-

ligten als rechtsgültig anerkanne und

kein Notherbe an seinem Pflichttheil

verletzt seh; endlich sind

5) die erfoderlichen Beweise der persönlichen

Fähigkeie derjenigen, zu deren Wortheil

das Fideicommiß errichtet wurde, bey

zulegen.

§. 25.

Zeigen sich bey der vorldusigen Prüfung

dieses Gesuches Anstände und Mängel, so“

sollen sie den Bethelligten eröffnet, und diese

zur Hebung der Anstände und Ergänzung

des Mangelnden innerhalb eines bestimmten,

jedoch auf Ansuchen zu verlängernden Ter-

mins, aufgefordert werden.

26.

Das Afppellations. Geriche hat von den

Gerichten und Hypotheken= Aemtern, in de,
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ren Bezirke die zum Fidelcommiß bestimm-

ten Güter liegen, Zeugnisse abzuverlangen,

ob und mit welchen Hypotheken sie belaster

seven, auch denjenigen, welche hinsichtlich
des zum Fideicommisse bestimmten Vermo-

gens perfönliche oder hypothecarische Forde-

rungen zu machen haben, und zwar den un-

bekannten Gldubigern durch Edictal-Ladung,

zu deren Angabe einen präelusiven Termin

von sechs Monaten unter dem Rechtsnach,

theile vorzusetzen, daß nach Verstreichung

desselben das obgedachte Vermêögen als ein

Familien-Fibeicommiß würde immatriculirt

werden, folglich dieselben wegen der nicht

angezeigten Forderungen sich nich" mehr an

die Substanz des Fideicommiß Vermögens,

sondern nur an dasAllodial: Vermögen des

Schuldners oder in dessen Ermanglung an die

Früchte des Fldeicommisseszuhalten,berechtigt
seon sollren, und selbst hier nur unter der

Beschränkung, daß sie denjenigen Gldubigern
nachgehen, welche sich innerhalb des gedach-

ten Termins gemeldet haben. Die Edictal-

Ladung soll dreymal in zweymonatlichen Zwi-

schenrdumen in öffentliche Blätter eingerückt

§ 27.

Werden nach erfolgter gerichtlicher Be-

kanntmachung Forderungen vorgebracht, für
welche das zum Fideicommiß bestimmte Ver-

mögen haftet, so soll das Gericht den Gläu-

bigern den Zustand dieses Vermögens eröff-

nen, und sich bestceben, zwischen ihnen und

268

den Fideicommiß Folgern eine Uebereinkunft

zu Stande zu bringen. Die Forderungen,

welche ein Gldubiger auf dem Fideicommisse

stehen läße, können die Eigenschaft einer Fi-

deicommiß-Schuld erster Classe erhalten; jes

doch muß nicht nur das im G. 2. bestimmte

Grundvermäögen unbeschwert bleiben, sondern

auch für diese Schulden ein Tilgungsplan

(P. 60.) entworfen, und nach erfolgter ger

richtlichen Bestärigung der Fideicommiß.Ma-
trikel einverleibt werden.

G. 28.

Wenn sich entweder gleich bey der Errich-

tung oder bey den nur bedingt bestätigten

Fideicommissen (F. 20.) in der Folge ein

Mangel an dem, zur Gründung eines Fa-

milien: Fideicemmisses nothwendigen Vermb-

gen bezeigt; so konnen diejenigen, welche zum

Fiveicommisse berufen sind, das Mangelnde

entweder aus eigenem Vermäögen oder durch

Verwendung der Früchte zur Vermehrung

der Substanz vach der im C. 10 enthaltenen

Bestimmung ergänzen, und hierdurch die

fideicommissarische Disposition aufrecht erhal-
ten. Kann die Disposition als Familien=

Fideicommiß nicht bestehen, so bleibt sie als

eine fideicommissarische Substitutien (G. 100)

gültig.

. 20.

Nach geendigter Instruction ist die Er-

richrung des Fideicommisses in wiederholte

und nähere Prüfung zu nehmen, und von
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dem Appellations-Gerichte die Bestatigung,

wenn es an einem wesentlichen Erfordernisse

mangelt, abzuschlagen, oder wenn es daran

nicht mangelt, zu ertheilen. Diese Bestati-

gung wird im Falle der S#. 10. und 28 un-

ter der Bedingung, daß innerhalb des be-

stimmten Zeitraumes das zur Errichtung ei-

nes Fideicommisses erforderliche Grundver=

Mögen hergestelle werde, im Falle des G. 20.

aber mit Vorbehalt der Rechte der Nother=

ben auf den Pflichttheil, ertheilt.

 . 30.

Im Falle der nach O. 20 zu ertheilenden

Bestätigung wird darüber eine Urkunde aus-

gefertiget, welche sämmeliche Bestandeheile
und Bedingungen des Fideicemmisses ent-

halten muß; diese wird sodann in die Fidei-

commiß= Matrikel eingetragen, durch das

Allgemeine Intelligenz-Blatt bekannt ge-

mache, und deren Vormerkung in den Hypo-

theken Büchern des Orts, wo ein zum Fi-

deicommiß gehöriges Gut gelegen ist, von

dem Appellations: Gerichte veranlaßt.

. 31.

Bey den durch Königliche Dotarion ge-

gründeten eder vermehrten Fideicommissen

wird das Ertheilungs-Decret nebst dem Ver-

zeichniß der das Fideicommiß constituirenden

Güter dem Staats-Ministerium der Justiz

zugefertiger. Diesem liegt sodann ob, hier-

nach die Fidescommiß Urkunde auszufertigen,

und sowohl wegen öffentlicher Bekannema=
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chung, als wegen der Immatriculation das

Geeignete zu verfügen.

III. Titel.

Von Bildung neuer Familien-Fideicommisse aus

den vorigen Fideicommissen und Stamm-

gütern.

§. 32.

Wenn in einem Gebietstheile, worin die

vormals gültigen Familien Fideicommisse

durch die inzwischen eingetretenen Gesetze

oder Verordnungen aufgehoben wurden, bey

einer adelichen Familie ein Familien-Fideicom=

miß oder ein diesem gleichgeachtetes Stamm-

gut bestanden hat, und daran seit jener Ab-

anderung der Gesetze nach den eingetretenen

Veränderungen neue Rechtsverhältniße zwi-

schen den Familiengliedern, oder mit Gläue

bigern, oder mit andern Dritten durch Erb-

theilungen, Vergleiche, richterliche rechtst
krdftige Urtheile, oder andere rechtsgültige

Handlungen festgesetzt worden, so sollen die-

selben ihre Rechtsgültigkeit unwiderruflich be-

halten.

§. 35.

Soweit diese Rechte nicht verletzt werden,

und das vormalige Fideicommiß= Vermögen,
oder die Stammgüter bey der Familie noch

in der Substanz erhalten worden, können

die gegenwärtigen Besitzer solcher Güter aus

denselben nach ihrem Gutfinden neue Fidei-

commisse unter folgenden Bedingungen bilden.
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g. 34.

In Ansehung der zur Errichtung eines

Fideicommisses nothwendigen Vermogens
kommen die Vorschriften des ersten Titels

zur Anwendung.

g. 35.

Bey der Bildung eines solchen Fidei-

commisses ist der Constituent aus dem vor-

maligen Fideicommiß--Vermogen, soweit er

daran die fideicommissarische Eigenschaft er-

neuert, seinen Notherben zwar keinen Pflicht-

theil schuldig; ihnen gebührt jedoch in Er-

manglung eines andern Vermêägens aus dem

Fideicommisse nicht nur eine verhältnißma-

ßige Altmentation, sondern auch dessen Töch-

tern bey der Verehelichung eine buständige,

den vormaligen Fideicommiß-Rechten ange-

messene Aussteuer.

S. 36.

Dagegen dürsen zum Schaden des Pflicht-

theiles, welcher den Notherben aus dem

übrigen Vermögen des Constituenten ge-

bühre, die Schulden desselben nicht auf

das Allodlal-Vermögen allein hingewiesen,

sondern sie sollen, was die Ausmessung des

Pflichttheiles angehet, zwischen dem Ver-

mögen, an welchem der Fideicommiß= Ver-

band erneuert wird, und zwischen dem übri-

gen Vermögen in folgender Art vertheilt
werden:

1) die alten Fideicommiß-Schulden, und

die nach gegenwärtigem Edicte als Fi-

deicommiß-Schulden le Classe anzuse-
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benden, dürfen von dem Allodial-

Vermägen nicht abgezogen werden;

Ven den öbrigen Schulden des Con-

stieuenten aber wird nach dem Ver#-

häálmiße, in welchem das Allodial-Ver-

mögen, und das zum neuen Fideicom=

misse verwendete vormalige Fldeicommiß-

Vermögen gegen einander steher, aus-

geschlagen, wie viel davon auf das

Fideicommiß oder auf das Allodial-

Vermögen fällt, und hiernach wird das

Pflich#theil berechnet.

g. 37. .

Die Erneuerung vormaliger Fideicom-

misse findet bloß für die Descendenten der

dermaligen Constituenten statt, auch tritt und

ter diesen Descendenten die bey dem vori-

gen Freicommisse bestandene Successions=

Ordnung wieder ein, soferne nicht die Be-

theiligten sich zu einer andern Successions=

Ordnung verstehen.

Wenn jedoch mehrere Linien einer Fa-

milie vormals verschiedene Fideicommisse un-

ter einem gemeinschaftlichen sideicommissa-

rischen Verbande besessen haben, und die-

sen Verband unter sich wieder herstellen, oder

die vormaligen verschiedenen Fideicommisse

in ein Familien-Fideicommiß rereinigen wol-

len, so kann die Ernenerung des Fideicom=

misses auch darauf erstreckt werden.

 *

Alle andern Substitutionen und Regre-

dient= Ansprüche, welche durch die frühern
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Geseßze mit Aufhebung der Familten-Fidei-

commisse für erloschen erklärt wurden, blei-

ben erloschen, wenn auch aus dem vorma-

ligen Fideicommisse dem gegenwärtigen Edicte

gemäß ein neues Fideicommißgebildetwird.

G. 30.

Die Glubiger des Constituenten können

sich bey dieser Erneuerung an das neu ge-

bildete Fideicommiß in der Artc halten, daß

1) jene Forderungen, welche entweder nach
den vormaligen Fideirommiß-Nechten,

oder nach dem gegenwärtigen Edicte

auf der Substanz des Fideicommisses

haften, desgleichen jene Schulden, wel-

che nach der gesetzlichen Aufhebung der

Familien-Fideicommisse unter ausdrück-

licher Verpfändung eines vormaligen

Fideicommiß Gutes contrahirt wurden,
ale Fideicommiß-Schulden erster Classe;

alle übrigen Schulden aber als Fidei-

commiß-Schulden zweyter Classe ange-

sehen werden.

S. 10.

Bey Bildung dieser neuen Fideicom-

misse tritt die im Titel II. G# 23 —30.

vorgeschriebene gerichtliche Instruction und

Bestätigung ein. Mit dem Gesuche um die

Bestchigung ist der Beweis zu verbinden,

daß das zum neuen Fideicommiß bestimmte

Vermögen vor Auflösung der Fideicommisse

die Eigenschaft eines Fidelcommiß oder

Stamm,Gutes an sich getragen habe, und

2
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die Erbfolge anzuzeigen, welche dabey vor-

mals statt gefunden hat, oder kunftig statt

finden soll.

 41.

Die im gegenwärtigen Titel enthaltene

Begünstigung der Fideicommiß= Errichtung
aus dem vormaligen Stamm oder Fidei-

commiß-Vermögen ist auf die Dauer von

zwey Jahren, von Bekanntmachung des

gegenwärtigen Edictes an gerechnet, derge-

stalt beschrinkt, das nur diejenigen Fidei-

commisse hiernach beurtheilt werden, bey

welchen der Besiber innerhalb dieses Zeit-

raumes entweder bey Gericht durch das

Gesuch um BDestátigung (GP. 27.) erkläre

hat, daß er aus dem vormaligen Fidelcom-

miß Vermögen ein neues Fideicommiß bil-

den wolle, oder für welche der Besitzer,

wenn er während der zwey Jahre stirbe,

die bestimmte schriftliche Erklärung hinter-

läße, daß aus dem vormaligen Fldelcommiß-

Vermägen ein neues Fideicommiß gebildet

werden soll.

IV. Titel.

Von den Rechten und Verbindlichkeiten, welche

aus dem Fideicommiß-Verbande entspringen.

S. 42.

Das Eigenthum des Fideicommiß-Ver-

mögens steht nicht dem jedesmaligen Besi-

b'er desselben allein, sondern auch den üb-

rigen zur Nachfolge Berechtigten (Anwär,

tern) zu.

(20)
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S. 4.

Vermöge des Miceigenthums sind die

Anwärter berechtiger:

1) zu verlangen, daß alle zum Fideicom=

miß gehörigen Sachen in ein ordentli-

ches Verzeichniß gebracht, und darin

die beweglichen nach ihrer Beschaffen-

heit, Zahl, Größe, Gewicht oder

Werth genau beschrieben werden. Die-

ses Verzeichniß dient bey jeder Besitz=

Veränderung und bey Absonderung des

Fideicommisses vom Allodium zur Riche-

schnur:

2) zu verlangen, daß die Schuldbriefe über

die zum Fideicommiß gehbrigen Ca-

pitalien auf den Nahmen des Fidei-

commisses als Gläubiger gestelle, und

bey Gericht zur Verwahrung hinter-

legt werden;

3) eine üble Verwaltung der Fideicom=

miß = Güter dem Gerichte anzuzeigen;

4) eberhaupt sowohl für Erhaltung der
Svubstanz, als für Erfüllung der fidei-

commissarischen Anordnungen zu wa-

chen, und darüber in den geeigneten

Fällen die gerichtliche Hülfe nachzusu-

chen;

g. 44.

DerFideicommiß Besitzer hat alle Rechte

und Verbindlichkeiten eines Nutzungs Eigen-

thümers; ihm gebührt also die Verwaltung

und der Genuß des Fideicommisses; er träge

dagegen auch alle Lasten, und ist verbun-
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den, die Fldeicommiß Güter in gukem Stan-

de zu erhalten, und hierauf den Fleiß eines

guten Hausvaters zu verwenden.

 15.

Durch Willens= Erklärung des Consti=

tuenten kann dem Besitzer des Fideicemmis-

ses der Genuß gänglich auf nicht länger als

zwanzig Jahre entzogen, und nach diesem

Zeitraume vom Consticuenten niche weiter

beschränkt oder belastet werden, als so, daß

dem Besitzer der volle Genuß des zur Grün-

dung eines Fideicommisses erforderlichen Ver-

mögens (§. 2.) unbeschwert bleibe.

g. ab.

Wenn der Constituent keine besondere

Verfugung zum Vortheil der Familien-

Glieder (P. 12.) gemacht hat, so ist der

Fideicommiß-Besitzer verbunben, seinen Ge-

schwistern und der Wittwe seines Vorfah-

rers, im Mangel eines andern Vermögens

oder Einkommens, die nöthige, und nach

den Umständen zu bestimmende Alimentation,

auch seinen Töchtern und Schwestern, unter

eben diesen Voraussehungen, bey ihrer Ver-

ehelichung eine anständige Aussteuer zu ge-
ben

K. 47.

Ist dem Besitzer des Fideicommisses der

Genuß durch Willens= Erklärung des Con-

stituenten entzogen, so fällt auch für diesen

Zeitraum jeder Anspruch der Wittwen und

andern Familienglieder auf einen Bezug

aus dem Fideicommisse hinweg.
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G. as.

Der Fideicommiß= Besitzer kann eigen-

mächtig das Fideicommiß mit einer neuen

bleibenden Bürde oder Dienstbarkeit nicht

belegen, eben so wenig die zum Fideicom=

misse gehörigen Güter durch Tausch, Ver-

kauf, Vergleich, oder auf andere Weise

verdußern. Verpachtungen, die auf mehr

als neun Jahre abgeschlossen sind, verbin-

den den Nachfolger nicht.

g. 40.

Zu allen Veräußerungen, desgleichen zu

allen Veränderungen an der Substanz des

Fideicommisses, z. B. durch Ankauf eines

Gutes aus den vorhandenen Fideicommiß-

Capitalien, durch Ablösung fruchrbringen-
der Real-Rechte, wird nach Vernehmung der

Anwärter die Genehmigung des Gerichts

erfordert.

 —*m

Sind mit einem Fideicommisse lehen,

erbzins= oder erbrechtsbare Güter verbun-

den, so muß auch noch die Einwilligung

des Kehen= oder Grundherrn, und hinsscht-

lich der durch Königl. Dotation gegründe"

ten Fideicommisse die Königl. Einwilligung

vother erhohlt werden.

S. 51.

Das Gericht muß alle bekannten An-

wärter, und wenn sie minderséhrig oder ab-

wesend sind, ihre Curatoren, dann den Ver-

treter des Fideicommisses, wenn einer be-
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stellt ist, daruber vernehmen, alle Verhalt-

nisse genau prufen, und nach reifer Eiwa-

gung der Gründe die Genehmigung erthei-

len oder abschlagen.

g. 52.

Jede Veraußerung oder Belastung der

Substanz des Fideicommisses ohne Geneh-

migung des Gerichts ist nichtig, und kann

nicht nur von jedem Fideicommiß-Folger,

sondern auch von jedem Anwärter, so wie

von dem Vertreter des Fideicommisses, wenn

einer bestellt ist, selbst von jenen Anwärtern,

welche in die Verdußerung oder Belastung

eingewilliget haben, und von ihren Nach-

kommen angefochten, und das Veräußerte,

wenn es in unbeweglichen Gütern besteher,

von jedem dritten Inhaber zurückgefordert

werden. In wie ferne die Vindication be-

weglicher Sachen gegen den dritten Inha-

ber state finde, oder der Schuldner eines

zum Fideicommisse gehörigen Capitals durch

Zahlung an den Fideicommiß-Besitzer von

der Schuld befeeynt werde, ist nach den Ci-

vilGesehen zu beurtheilen. Die vindicirten

Bestandtheile des Fideicommisses sollen wie-

der mit demselben vereinigt werden.

F. 55.

Fie die Allodial-Schulden des Fidei=

commiß=Besitzers haftet die Substanz des

Fideicommisses nicht, und selbst dessen Früchte

können dafür nicht weiter in Anspruch ge-

nommen werden, als sie dem schuldenden

Besitzer nach Abzug der Fideicommiß-Lasten

(20“)
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zukemmen, und mit Vorbehalt der Compe-

tenz. Die Fideicommiß-Folger konnen da-

her um die Allodial-Schulden des Vorgan-

gers nur in so ferne belangt werden, als

sie entweder zugleich dessen Allodial-Erben

sind, oder sich für eine Schuld besonders

verbürgt haben.

 *v-

DieFidelcommiß=Schulden haften ent-
weder auf der Substanz und den Früchten

des ganzen Fideicommisses zugleich, oder nur

auf den Früchten allein, und werden hier-

nach in Fideicommiß= Schulden erster oder

zweyter Classe abgetheilt.

S. 55.

Die Fideicommiß-Schulden erster Classe

gehen den Schulden zweyter Classe vor;

die Schulden jeder Classe unter sich haben

den Vorzug nach der Zeit ihrer Eintragung

in die Fideicommiß-Mateikel.

V. 56.

Unter die Fidelcommiß=Schulden erster

Classe werden diejenigen gerechnet, welche

zum Nutzen des Fideicommisses selbst con-

trahirt und verwendet wurden.

Hierher gehören:

1) Diejenigen, welche bey der Errichtung

des Fideicommisses auf dasselbe mit

ausdrücklicher Bestimmung dieses Vor-

zugs angewiesen wurden, insbesondere

die Pflichteheile der Notherben des er-

sten Constituenten, so ferne sie nach
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Uebereinkunft der Interessenten als ein

Capical auf dem Fideicommisse liegen

bleiben;

diejenigen, welche zum Ankauf eines

dem Fideicommisse einverleibten Gutes

verwendet, oder mit demselben über-

nommen wurden;

3) die auf nothwendige Proceß= Kosten in

Screitigkeiten, welche die Substanz des

Fideicommisses betressen, und zur Er-

zielung gerichtlicher Vergleiche, zu de-

ren Beendigung, oder

4) zur Abfuhrung der in Rucksicht des

Fideicommisses erlegten feindlichen Con-

tributionen, desgleichen

5) auf Herstellung nothwendiger und nutz-

licher Gebaude, endlich

6) zur Abfuhrung einer von den vorbenann-

ten Schulden verwendet wurden.

S. 57.

Diese Schulden sollen vom Gerichte erst

nach vorläufiger Untersuchung, ob sie über-

haupt und in dem verlangten Maaße sich zu

einer solchen Fideicommiß: Schuld eignen,

und in zweifelhaften Fällen nach Verneh-

mung der Anwärter in die Fideicomnuß-

Matrikel eingetragen werden.

. 58.

Zu den Fideicommiß= Schulden zweyter

Classe werden außer den im G. 39. Nr. 2.

bemerkten Schulden diejenigen gerechnet,

19 #



301

welche das Gericht den folgenden Bestim-

mungen gemaß nach Vernehmung der An-

warter genehmiget hat.

ð. 59.

Ein bestehendes Fideicommiß kann mit

einer Fideicommiß-Schuld zweyter Classe

nur dann beschwert werden, wenn der Fidei-

commiß- Inhaber zur Bestreitung nothwen-

diger und unvermeidlicher, die Substanz

des Fideicommisses selbst nicht betreffender

Ausgaben (§. 56.) in Ermanglung hinrei-

chenden Allodial Vermogens einer Capitals-

Aufnahme bedarf, und wenn bey dem Fi-

deicommisse außer dem erforderlichen Betra-

ge des Grundvermögens (C. 2.) noch ein

weiteres fruchtbringendes Vermögen (N#. 5.

6.) vorhanden ist, dieser Ueberschuß auch

nach Abzug aller darauf bereits haftenden

Lasten und Schulben durch die neue Schuld

nicht über ein Drittheil beschwert wird,

vorbehaltlich dessen, was der Constienent

besonders verfügt hat.

Dabey ist in Ansehung der unbeweglit

chen Güter nicht der Schätungs= Preiß,

sondern das Steuer-Capital zur Nichtschnur

zu nehmen.

G. 6öo.

In die zur Aufnahme einer Fideicom=

miß= Schuld zweyter Classe sich eignenden

Ausgaben gehören die erweislich durch Krank-

heit, höhere Auslagen für Erziehung oder
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Versorgung mehrerer Kinder, Ausstattung
der Töchter, Antritt eines Civill= oder Mi-

litaireDienstes, eintretende Verehelichung,
Unglücksfälle in der Oeconomie, oder schwere#

Kriegslasten verursachten außerordentlichen
Kosten, welche weder aus den Früchten des

Fidelcommisses, noch aus dem Allodial-Ver-

mögen bestricten werden können.

. 61.

Das Gericht hat bey jedem Gesuche um

Bewilligung einer Fideicommiß = Schuld

zweyter Classe hierüber den nächsten Fidei-

commiß, Nachfolger, die Anwärter, und den

Vertreter des Fideicommisses, wenn einer

bestellt ist, nach G. 51. zu vernehmen, und

wenn sie in die Schuld einwilligen, ohne

erhebliche Gründe die Genehmigung nicht

zu versagen, dagegen aber auch diese im

Falle eines von demselben erfolgeen Wider=

spruches ohne hinreichende Gründe nicht zu

ertheilen, und dabey besonders auf die Ver-

anlassung der Schuld, auf den Betrag des

noch unbeschwerten Vermögens, und die da-

durch gegründete Erwartung ihrer frühern

Tilgung, auf die im Zahlungs Plan bestimm-

ten kürzern oder längern Fristen und auf

die Beschaffenheit des Widerspruchs ihr Au-

genmerk zu richten.

g. 62.

Fur Fideieommiß-Schulden, sie seyen
erster oder zweyter Classe, haftet das Allo-
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dial-Vermögen des Besitzers, außer den ihm

zukommenden Früchten niche, sondern sie ge-

hen mit dem Fideicommisse auf jeden Nach-

folger über, dem jedoch der Regreß gegen

das Allodium des Vorgängers vorbehalten

bleibt, wenn dieser entweder mit den im

Tilgungsplane bestimmten Fristen im Rück-

stande geblieben ist, oder bey Fideicommiß-=

Schulden zwenter Classe zum Ersaß aus

seinem Allodial-Wermögen sich ausdrücklich

verpflichtet hat.

C. 63.

In Ansehung der mit einem Fideicom=

misse verbundenen behen kommen die Be-

Ktimmungen des Lehen-Edicts über Lehe#-

Schulden zur Anwendung.

S. 6.

Die vorhandenen Fideicommiß= Capita=

lien können für solche Auslagen, welche un-

ter die Fideicommiß Schulden erster Elasse

gehören, mit Genehmigung des Gerichts

nach Vernehmung der Anwärter, desglei-

chen in den §F. 01. bestimmten Fällen un-

ter den dertselbst enthaltenen Beschränkun-

gen und Voraussetzungen, vorbehaltlich der

im G. 60. bestimmten Rückzahlung, ein
gezogen und verwendet werden.

C. 65.

Die Verdußerung der zu einem Fidei-

commisse gehörenden Grundstücke und Real-

Rechte kann nur mit Einwilligung des Ges
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richts in dem Falle statt finden wenn die

Gldubiger wegen Fideicommiß= Schulden er-

ster Classe auf die Zahlung dringen, und

nach Vernehmung der Anwärter sich bezeige,

daß sie auf andere Weise nicht befriediger
werden können.

Insbesondere darf das Grundvermägen,

worauf das Fideicommiß ruhet, nicht ver-

dußert werden, so lange noch unter dem

Fideicommiß-Vermäögen andere zur Zahlung

dieser Schulden hinreichende Objerte sich be-

finden.

C. 60.

Außer diesem Falle können solche Im-

mobilien und Real-Rechte nicht anders als

mie Einwilligung aller bekannten Anwär=

ter und des Fideicommiß= Verereters, wenn

einer bestellt ist, sodann mit Genehmigung

des Geriches verdußert, und diese Geneh-

migung kann nur aksdann ertheilt werden,

wenn die Veräußerung dem Fideicommisse

einen beträchtlichen und bleibenden Nutzen

gewahrt.

g. 67.

Die zum Fideicommisse gehorigen grund-

herrlichen Rechte können zwar durch gemein-

sames Einverständniß des Grundherrn und

des Grundholden abgelöser, sie sollen aber

wo möglich in eine beständige Rente an Ge-

treide verwandelt werden.
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Im Falle des C. 66. so wie, wenn im

Falle des G. 07. ein Ablösungs Capital be-

dungen worden, muß der Kaufpreis oder

das Ablösungs= Capital zum Besten des

Fideicommisses, besonders zum Ankauf feucht-

bringender Realitähten verwendet, und, bis

es geschehen kann, gegen hypothecarische Si-

cherheit verzinslich angelegt werden. Ins-

besondere darf sich weder der Fideicommiß-

Bestßer noch ein Anwärter dabey einen Pri-

vat: Vortheil bedingen.

S. 60.

Mit jeder Fideicommiß= Schuld und mit

jeder die Substanz des Fideicemmisses ver-

mindernden Handlung ist ein Plan zu ver-

binden, wie aus den Früchten des Fidei-

commisses die darauf gelegten Schulden ge-

tilgt, oder die an der Substanz desselben ge-

schehenen Verminderungen durch bestimmte
and von dem dermaligen Besiber sewohl,

als von den Nachfolgern zu entrichtenden

Fristen ergänze werden sollen.

Dieser Tilgungs und Ergänzungs: Plan

ist mit Rücksicht auf denBetrag und die La-

sten des Fideicommisses so einzurichten, daß

in jährlichen Fristen, so bald als es gesche-

hen kann, insbesondere für die zur Aus-

steuer der Töchrer verwendeten Summen in

solchen Raten, welche dem vorigen Unter-

halts-Bezuge gleich sind, die Schulden ge-

306

tilgt, und die an der Snubstanz geschehenen

Verminderungen erganzt werden.

Niemals dürfen die jährlichen Fristen

weniger, als fünf vom Hundert am Capital

betragen; der Fideicommiß" Besitzer muß

sich aber höhere Summen gefallen lassen, so

lange ihm der Ertrag des normalmäßigen

Grundvermögens übrig bleibt. Das Geriche

kann die einmal bestimmten Fristen nur aus

besonders erheblichen Ursachen verlängern.

S 70.

In allen Fällen, wo die fristenweise Rück-

zahlung einer Fideicommiß Schuld oder die

Wiederherstellung eines eingezogenen Fideie

commiß:= Capicals, oder der sonst verminder-

ten Substanz vorgeschrieben, oder eine Meh-

rung derselben durch fristenweise Zahlungen

des Fideicommiß-Besiters von dem Consti=

tuenten angeordnet ist, können nicht nur die

Anwärter von dem Besitzer den Beweis der

geleisteten Frist: Zahlung verlangen, sondern
auch die Gerichte denselben anhalten, daß

er sich wegen geleisteter Rückzahlung aus-

weise, oder für die wiederherzustellende oder

zu vermehrende Substanz entweder das baare

Geld, oder hypothecarische Schuldbriefe bev

Gericht hinterlege.

G.

Zeigt sich bey einem Fideicommiß-Besi-

tzer eine dem Fideicommisse verderbliche

Witthschaft, so kann und soll das Fideicom-
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miß auf Anrufen der Interessenten oder des

benannten Fldeicommiß. Vertreters vom Ge

richte in Administration gesetzt werden.

bäßt sich aus der erwiesenen übeln Wirth=

schaft des Besitzers nur eine Gefahr für die

in dessen Hüänden befindlichen beweglichen

Zugehörungen des Fldeicommisses befürchten,

so können ihm auf Aurufen der Interessenten

dlese abgenommen, und einem Familiengliede

zu Verwahrung übergeben, oder nach Um-

ständen selbst in gerichtliche Verwahrung
genommen werden. "

S. 72.

Die vorbemerkte Administration des Fi-

deicommisses kann auch alsdann eintreten,

wenn der Besiter hinsichtlich der schuldigen

beistungen an die Familienglieder, oder für

Tilgung der Fideicommiß= Schulden, oder

für Wiederherstellung der geminderten Sub-

stanz, oder für deren Mehrung seine Oblie-

genheiten nicht erfüllt.

Die Administration des Fideicommisses

soll in allen Fdllen, wo es geschehen kann,

einem Familiengliede übertragen werden.

. 7.

Jeder Fideicommiß Besitzer ist verbun-
den, seinem Nachfolger das Fideicommiß

samme Zugehörungen ohne irgend eine aus

seinem Verschulden herrährende Schmale,
kung zu hinterlassen.
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Dem Nachfolger haftet demnach die Al-

lodial-Masse seines Vorgängers fur jede auf

das Fideicommiß sich beziehende Pflichtver-

saumniß seines Vorgangers, und fur jede

hieraus entstandene Deterioration oder Ver-

minderung der Substanz.

g. 74.

Hinsichtlich des Zuwachses, so wie der

Theilung der hangenden und ausstandigen

Fruchte zwischen den Allodial-Erben und

dem Ftdeicommiß-Folger treten, in so ferne

nicht hierüber besondere Dispositionen vor-

handen sind, die Bestimmungen der bürger-

lichen Rechte über die gegensekrigen Berhält=

nisse des Eigenthümers und Nutznießers ein.

§. 75.

Eben dieses gilt hinsichtlich der Verbeß

serungen der Substanz, jedoch mit der Be-

schränkung, daß der Fideicommiß: Folger

hievon jene Raten abzlehen kann, welche der

Vorgänger, dem C. 00. zu Folge, noch

während seines Genusses als Rückzahlungs-

Frisien hä##ttce entrichten müssen, wenn er we-

gen dieser Meliorationen eine Fideicommiß-=

Schuld contrahirt hätte.

G. 76.

Den Allodial Erben stehe für den An-

theil bey der Früchte-Theilung und für den

Ersatz der Meliorarionen das Retentions-

Recht an dem Fideicommisee nicht zu.



309

V. Titel.

Ven der Erbfolge in Familien = Fideicommisse.

 *m*sßiee

Das Recht zur Erbfolge in Familien=

Fideicommisse gründet sich in der Anordnung

des Consticuenten, und geht von ihm oder

von demjenigen, zu dessen Vortheil er das

Fideicommiß errichtet hat, auf die ehelichen

Nachkommen über. — Die durch nachfol-

gende Ehe Legitimirten werden den ehelich

Gebohrnen gleich geachret.

. 78.

Nur adeliche Nachkommen sind fähig,
das Fideicommiß zu erlangen. — Mit dem

Verluste des Adels erlischt demnach zugleich

das Erbfolge-Recht in die Familien-Fidei-

commisse. — Wer als adelich zu betrachten

sey, und wie der Adel verlehren werde, ist

in dem Eoicte über den Adel bestimmt.

G. 79.

Teitt bey dem zur Nachfolge Berufenen

der Verlust dieser Fähigkeic noch vor Eröff-

nung der Nachfolge ein, so hat er kein

Recht zum Auneritt derselben.

Ereignet sich der Verlust nach erfolgtem

Antritte des Fideicommisses, so löser sich das

Genußrecht des bisherigen Besitzers auf,

und dem nächsten Nachfolger wird die Erb-

folge in das Fideicommiß eroffnet, welcher
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jedoch subsidiarisch verbunden ist, dem vori-

gen Besihzer die Competenz zu geben.

G. 80.

Familien-Fideicommisse werden in den

Pflichtiheil nicht eingerechnet, auch können

die Notherben des Besitzers daraus einen

Pflichtheil nicht verlangen, vorbehaltlich

dessen, was in Ansehung der Noth: Erben

des ersten Constituenten im O. 10. und

I. 21. bestimmt ist.

. 81.

Der Besicer eines Familien, Fideicom-

misses kann, so lange der sideicommissarische

Verband dauerr, darübet nicht durch letzten

Willen verfügen.

S. 62.

Der Fideicommiß-Folger ist die Allo-

dial: Erbschaft seines Vorgängers, selbst

wenn dieser sein Vater war, auszuschlagen

berechtigt.

S. 83.

Ein Mitglied der zur Erbfolge in das

Fideicommiß berufenen Familie kann zwar

für sich, jedoch keineswegs für seine, wenn

gleich noch niche gebohrne Nachkommenschaft

auf das Recht zur Nachfolge Verzicht

leisten.

(21)
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g. 64.

Ein Fideleommiß kann nicht nur zum

Vortheil einer Familie, sondern auch nach

Abgang der ersten Familie, oder des Manns-

Stammes derselben, zum Vortheil elner an-

dern Familie errichtet werden.

In diesem Falle hat die letzte Familie,

so lange die erste noch nicht erloschen

ist, zwar alle aus dem Miteigenthume

(&amp;. J5.) fließenden, die Erhaltung der

Substanz bezielenden Rechte, aber die übri-

gen Rechte ruhen, bis an sie die Nachfolge

gefallen ist.

S. 83.

Mie einem Famillen-Fideicommisse kann

auf den Fall, daß die Familie, oder in der-

selben der Manns= Stamm erlischt, eine

Substitution verbunden werden.

Bey dem Substituicten geht nach dem

Anfall das Familien-Fideicommiß in Allo-

dium über; die aus solchen fideicommissari-

schen Substitutionen entspringenden Rechte

sind nach den Civil: Gesehen zu beurtheilen.

F. 86.

Sind in einer Familie, nebst dem Fidei-

commisse für die erstgebohrne Linte, noch

eines oder mehrere für die nachgebohrnen Li-

nien errichtet, so gelangt der Besitzer des

ersten Fideicommisses und dessen Nachkom,
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menschaft erst dann zum Besitze eines andern

Fideicommisses, wenn in den ubrigen Linien

keine zu dem Fideicommisse berufenen Nach-

kommen vorhanden sind.

Solche Fideicommisse bleiben nur so lan-

ge in einer Derson vereiniget, bis wieder

zwey oder mehrere Linien entstehen, so ferne

von dem ersten Constituenten nicht eine an-

dere Disposstion getroffen worden.

F. 67.

Bey Famllien-Fideicommissen, welche
neu errichtet werden, kann keine andere

Srccessions = Ordnung, als die Erstge-

burts-Folge eintreten, vermöge deren die

weibliche Nachkommenschaft, so lange noch
männliche Nachkommen vorhanden sind, von

der Succession ausgeschlossen bleibt, und

immer der Erstgebohrne in der ältern Linie

zum Fideicommiß gelangt, so daß der Bru-

der des lehten Besihers dessen Söhnen, En-

keln und weitern männlichen Descendenten

weichen muß; vorbehaltlich dessen, was we-

gen der mit einem Fideicommisse verbunde-

nen Anordnungen zum Vortheil einzelner

Familiengliedee im F. 12, dann wegen der

aus vormaligen Fideicemmiß oder Stamm:

Gütern gebildeten Fideicommisse im H. ö7,

verordnet ist.

8

Die übrigen Successions-Ordnungen,

so weit sie bey Fideicommissen, dem gegen-
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wartigen Ebdiete gemaß, noch statt finden

konnen, richten sich nach den vorigen Ge-

setzen.

H. 89.

Hat der Stifter des Fideicommisses nur

erklart, daß das Fideicommiß nach Erlo-

schung des Manns: Stammes an die weib-

liche Nachkommenschaft fallen soll, so ist

diese Disposttion als eine fideicommissarische

Substitution gültig, und hart die Wirkung,

daß das Fideicommiß vom lehten Besitzer

mit Allodial: Eigenschaft an die weiblichen

Nachkommen nach der Erbfolge: Ordnung

übergehr, welche in den Civil: Gesehen be-

stimme ist.

. .

Hat aber der Stifter die weibliche De-

seendenz nach Abgang des Manus. Stam-
mes zum Fideicommisse mit fortdauerndem

fideicommissarischen Verbande berufen, so

bleibt es auch unter den weiblichen Ab-

kömmlingen bey der Lineal: und Erstgeburts-

Folge mit Vorzug ihrer männlichen Nach-

kommen, dergestalt, daß bey Abgang des

Manns: Stammes das Fideicommiß an dle

Alteste Tochter des letzten Besitzers und de-

ren Deseendenz f#llt, und die Surcession

immer nach den Regeln der Erstgeburt auch

unter ihren welblichen Descendenten in so

lange fortgehr, bis sich unter senen Descen-

denten, an welche die Successson gelangt
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ist, ein männlicher Abkömmling befinder,
welcher aledaun alle seine Schwestern, selbst

die dlrern, von der Sureession ausschließt.

Sctirbt die älteste Tochter, ohne Nach-

kemmen zu hinterlassen, oder sind von ihr

weder weibliche noch männliche Descenden-

ten vorhanden, so gehrt die Fideicomiß-

Folge nach eben diesen Regeln an die zwey-

r Tochter des letzten Besitzers und deren

Nachkommenschafe.

Nach gleichen Grundsäßen richtet sich
die Fideicommiß= Folge der drieten und

übrigen folgenden Töchter des letzten Best-

bers und ihrer Deseendenten.

 *i-:

Ist einmal, den vorstehenden Regeln zu

Folge, ein vom lehten Besihzer durch weib-

liche Machkommen abstammender männlicher

Descendent zum Besitze des Fideicommisses

gelangt, so tritt mit ihm unter seiner Nach-

kommenschaft der Vorzug des Mannsstam-

mes nach den Bestimmungen des G. 87.

wieder ein.

VI. Titel.

Von der Auflösung der Fideicommisse und den

rechtlichen Folgen derselben.

§. 82.

Der Fideicommissarische Verband wird

(217)
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in Ansehung einzelner Theile des Fideicom-

misses aufgeloßt:

1) Wenn sie unter den im Titel IV. vorge-

schriebenen Bedingungen rechtmäßig ver-

dußert worden sind, oder von dem drit-

ten Besitzer nicht vindicirt werden kön-

nen:

2) wenn sie durch einen Dritten als sein

Eigenthum vindicirt worden;

3) durch den gänzlichen Untergang des
Objects; —

1) In Ansehung der mit einem Fideicom=

misse verbundenen Lehen hört die Fidei-

commissarische Eigenschaft auf, und das

Lehen muß von dem übrigen Fideicom=

mißVermögengesondertwerden,wenn

entweder die zur Lehenfolge berechtigte

Nachkommenschaft ausstirbe, oder nicht

mehr eine und dieselbe Person Fidei-

commiß, und behensfolger ist.

5) Durch Abgang des Manns-Stammes,
wenn das Fideicommiß aus einer Kö-

nigl. Dotation entstanden ist. —

O. 9.

Das Fideicommiß im Ganzen wird auf-

gelößt;

1) durch Untergang des ganzen Fideicom-

miß: Vermägens;

2) durch Widerruf des Constituenten:

(G. 9.)
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3) durch Verminderung unter die zur Er-

richtung eines Fideicommisses erforder-

liche Summe des Grundvermögens

(W. 95. 90.);

4) durch gemeinsames Einverständniß der

Betheiligten mit gerichtlicher. Einwilli-

gung (F. 97.);

5) durch den Abgang der zur Succession

berufenen Nachkommenschaft. (G. 99.)

§. 01.

Der Seifter eines Fideicommisses kann

dasselbe auch nach erlangter gerichtlicher Be-

stätigung widerrufen oder abandern, so lange

noch Riemand durch die Uebergabe oder

durch Vertrag daran ein Recht erworben
hat. —

§. .

Wird ein schon bestandenes Fideicommiß

durch den Untergang einzelner Bestandtheile,

durch deren Veräußerung wegen Fideicom-

miß Schulden erster Classe, durch Vindicar
tion dritter Eigenthümer, durch andere Un-

fälle oder durch die G. 02. Nro. J. und §.

bemerkte Absonderung so tief in seiner Sub-

stanz gemindert, daß der noch übrige Theil

nicht so viel beträgt, als zur Gründung ei-

nes Fideicommisses erfordert wird; so können

der Fideicommiß-Besitzer und die Anwärter

vereint, oder einer derselben das Fideicom:

miß durch Ergänzung des Mangelnden auf-
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recht erhalten. — Hiezu ist demjenigen, der

sich das Mangelnde zu erganzen verbindet,

auf Verlangen die Frist eines Jahres zu ge:

statten.— Erfolgt die Ergänzung nichr,

so ist das Fideicommiß erloschen und dasje-

nige, was vom Fideicommisse, nach Tilgung

aller Fideicommiß-Schulden übrig ist, bleibt

als Allodium in den Händen des letzten Be-

sitzers, jedoch muß derselbe die auf dem er#-

loschenen Fideicommisse, rücksichtlich der

Nachgebohrnen und Wittwen bereits haften-

den Lasten, noch ferner entrichten, soweit

sie hievon nach Abzug der dem Besiter als-

dann gebührenden Competenz bestritten wer-

wen können.

S. 00.

Ist aber die Abminderung des Fideicom-

miß" Vermögens aus eigenem Verschulden

des Besitzers entstanden, so können die An-

wärker verlangen, daß dasselbe in Admini

stration gesetzt, und der Normal-Werth des

Fideicommisses während der Administration

wieder hergestellt werde, jedoch müssen die

den Fideicommiß= Gldubigern zu leistenden

Zahlungen, desgleichen die auf dem Fidei-

commiß bereits liegenden Alimente und Wit-

thum, soferne diese nicht wegen eines Ueber-

maaßes eine Minderung leiden, während der

Administration verabreicht werden.

§S. ov.

Durch gemeinsames Einverständniß aller

Familienglieder mit gerichtlicher Genehmi-
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gung kann ein Familien-Fideieommiß nur

alsdann aufgeloßt werden, wenn der Familie

durch die Auflosung ein ausgezeichneter und

fortdauernder Nutzen zugeht, oder wenn sol-

che gebietende Umstande eintreten, welche bey

einer Familie die Auflosung des Fideicom-

misses nothwendig machen. Dabey muß

1) das Vorhaben, den bestehenden Fidei-

commiß= Verband aufzulösen, mit den

Gründen, aus welchen die Auflösung

gesucht wird, und mit dem Auflösungs=

Plane dem einschlägigen Appellations=

Gerichte vorgelegt, und von demselben

nach vollständiger Instruction der Sache

Jeprüft werden;

das Appellations-Gericht hat sämmeli-

che Berheiligte, und state der Abwesen-

den oder Minderjährigen deren schon be-

stellte oder für diesen Gegenstand beson-

ders zu bestellende Curatoren, auch den

von Amtswegen für diesen Fall beson-

ders aufzustellenden Vertreter des Fidei-

commisses und der Nachkommenschaf-,

vorzuladen, denselben die Gründe und

den Plan der Auflösung umständlich zu

eröffnen, und ihre Erkldrung darüber

aufzunehmen. Unter den Betheiligten

sind niche nur alle zur Fideicommiß-=

Folge Berechtigte, sondern auch die

Substituirten begriffen.

!75 —

3) Wenn einer der Betheiligten seine Ein-
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willigung in die Auflosung des Fidei-

commisses verwelgerr, so kann das Fi-

deicommiß nicht aufgelößt werden. Der

Widersoruch des Fideicommiß, Vertre-

ters hindert sedoch die Auflösung nicht

weiter, als dessen Gründe für überwie-

gend erachtet werden.

4) Das Appellarions. Geriche prüft die
Sache, erwägt die für oder gegen die

Aufstösung vorgebrachten Gründe, be-

rücksichtiget die daben etwa verflochte-

nen, und ungekränkt zu belassenden

Rechte Dritter, und faßt wegen Ver-

sagung oder Ereheilung der Genehmit

gung die geeignete Entschließung.

§ 0#.

Bey dieser Auflösung des Fideicommisses

werden die rechtlichen Folgen derselben durch

die hlerbey festgesetzten Bedingungen be-

stimmt; dassenige, worüber nichts festgesetzt

wurde, bleibt dem letzten Besißer.

d. 99.

Wenn der letzte Besiher keine zur Fidei-

tommiß-Folge berufene und fähige Nach-

kommenschaft hinterlaßt, auch fur diesen Fall
Niemand in das Fideicommiß substituirt ist,

so genießt derselbe das Recht, daruber von

Todeswegen frey zu disponiren, und es tritt,

wenn er hievon keinen Gebrauch macht, nach

seinem Absterben die gemeine Intestat: Erb-
solge ein.
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G. 100.

Bey jeder Auflosung eines Fideleommif-
ses fallt das aus einer Koniglichen Dotation

herruhrende Vermogen an den Staat zuruck,

und die mit demselben verbundenen Lehen sind

nach dem Lehen-Edicte zu beurtheilen.

G. 101.

Jede Auflösung eines Familien-Fidei-

commisses soll öffentlich bekannt gemacht, und

die Löschung in der Matrikel, wie in den

Hypotheken: Büchern, verankaßt werden.

VII. Titel.

Besondere Bestimmungen.

6. 102.

Die Verhältnisse der vormals unmittel-

baren Fürsten, Grasen und Herren in Be-

ziehung auf ihre Familien Fideicommisse und

Stammgüter sind in einem besondern Edicte

bestimmt.

S. 103.

Der Constieuent eines nach Aufhebung

der Familien Fideicommisse errichteten Ma-
jsorats kann dasselbe nach den in der Major

rats, Urkunde bestimmten Rechten fortbester

hen lassen, oder in ein Familien-Fideicon#

miß nach den Bestimmungen des gegenwär:

tigen Edictes innerhalb zwey Jahren ver-

wandeln.
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§. 104.

Bei den Fldbelcommissen der Familllen

des vormaligen unmietelbaren Reichs, Adels,
welche noch in ihrem alten Complexe bestehen,

und niche inzwischen an andere Besiher über-

gegangen sind, treten die Bestimmungen ein,

welche in Ansehung derselben in der Bun-

des, Acte gegeben worden, nach welcher in

diesem Falle die bestehenden Familien: Ver-

hälenisse aufrecht erhalten werden.

§. 105.

Bey neuen Dispositionen zur Errichtung

oder Vermehrung eines Fidelcommisses sind

die Mitglieder des vormals unmittelbaren

Reichs, Adels an die im gegenwäreigen Edicte

enthaltenen Bestimmungen gebunden.

S. 100.

Dle noch bestehenden Fidricommisse an-

derer adelichen Familien in jenen Provinzen

des Reiches, worin durch die Geseßze und

Verordnungen an den Fideicommissen nichts

verändert wurde, bleiben auch forthin gültig,

jedoch müssen sie mit den hierauf sich bezle-

henden Dispositlonen und Familien-Verträ=

gen den Appellations Gerichten vorgelegt

werden, welche sodann nach Vorschrife des

G. o. zu verfahren haben.

S. 107.

Die in Gemäßheit der Fh. 104 und 106.

noch bestehenden oder wieder auflebenden Fa-
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milien: Fldelcommisse ind in Ansehung dee

bieraus entspringenden Rechts, Verhälenisse
in so weic, als die Disposteionen der Cone

stirueneen und die Famillen" Verträge niche
ausdrücklich etwas anderes festsetzen, nach

dem gegenwärtigen Edicte zu beurthellen.

§S. 108.

Zur Vorlage dleser noch bestehenden
Fidelcommisse und Familien „ Verträge

(##. 1104%. 106.) wird ein Zeitraum von

zwey Jahren festgesetzt.

Diese Vorlage kann nicht nur von dem

dermaligen Besihzer, sondern auch von jedem

Anwärter oder Betheiligten gemacht, auch

von diesen der Besther zur Vorlage anges

halten werden.

Sollten nach Ablauf des Zeitraums von

zwey Jahr'n, von Bekannemachung gegen-

wärtigen Edictes an gerechnet, noch Fidei-

commisse enrdeckt werden, welche nicht zur

Anzeige gebracht worden, so verliert der In-

haber dieser Fedeicommisse, für seine noch

übrige Lebenszeit, den dritten Theil der jähr-

lichen Fidelcommiß= Nutzung, und solcher

geht an den nächsten Fidelcommiß Nachfol-

ger uber.

§. 109.

Jeder Baierische Unterthan kann durch

rechtsgültige Handlungen unter Lebenden oder
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von Todeswegen uber sein Vermogen so ver- Im Uebrigen sind diese fideicommissari-

fugen, daß derjenige, welcher es erhalt, schen Substitutionen nach den Civil-Gesetzen

verpflichter ist, dasselbe nach seinem Tode zu beurtheilen.

oder in andern bestimmten Fällen dem ers

nannten Nachfolger zu überlassen. München den 26. May 1818.

Eine solche fideicommissarische Substieu= (L. 8.)

tion erstreckt sich nicht weiter, als auf einen Zur Beglaubigung:

Substituten, und hört mit demselben Kraft

des Gesetzes auf, wenn auch die Disposi-

tion das Gegentheil enthalten sollte.

Egid von K bell,

Könlgl. Staaterath und General.

Secretaire.
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